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13.08 

Bundesrätin Dipl.-Ing. Dr. Maria Huber (Grüne, Steiermark): Sehr geehrte 

Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr Staatssekretär! Meine lieben Kolleginnen 

und Kollegen! Liebe Besucherinnen und Besucher hier im Saal! Auch ich will 

noch einmal probieren, zu erklären, warum wir dieses Gesetz brauchen und wem 

es nützt, denn ich habe den Eindruck, dass das noch nicht so wirklich durchge-

drungen ist. (Beifall bei Bundesrät:innen der Grünen.) 

Mein Heimatbundesland, die Steiermark, ist mit den zahlreichen Hochschulen, 

die dort angesiedelt sind, ein guter Nährboden für junge, innovative Unter-

nehmen. Besonders freut es mich, dass gerade die Steiermark österreichweit die 

höchste Dichte an Green-Tech-Start-ups aufweist. 

Ein großes Problem dieser Unternehmen, vor allem wenn es um Start-ups geht, 

die im Hightechbereich tätig sind – und das habe ich während meines Studiums 

selbst erlebt, weil ich an einem mitgearbeitet habe –, ist, dass Start-ups 

besonders am Anfang sehr viel Kapital benötigen, um ihre Ideen umzusetzen. 

Und dieses dringend benötigte Geld zu bekommen ist für die Gründerinnen 

und Gründer leider nicht ganz einfach.  

Wenn Sie als Jungunternehmerin oder als Jungunternehmer zu einer Bank 

gehen, ist es meist sehr schwierig, einen Kredit zu bekommen, weil die Banken 

bekanntermaßen Sicherheiten verlangen. Unternehmen, die wachsen wollen und 

diese Sicherheiten noch nicht haben, bekommen aber leider schwer 

Bankkredite. Für viele Banken ist das Risiko für die Finanzierung eines Start-ups 

zu groß. Vor allem dann, wenn nur sehr wenig Eigenkapital vorhanden ist, 

lehnen Banken Kreditgesuche meistens ab. Und genau dann braucht es Wagnis-

kapital.  

Kollege Stillebacher hat das schon sehr ausführlich und sehr schön dargelegt. 

Wagniskapital hat nämlich im Gegensatz zu Krediten den Vorteil, dass keine 

Kreditraten im klassischen Sinne, die die Liquidität des jungen Unternehmens 

belasten würden, zurückbezahlt werden müssen. Weil Wagniskapital auch 

langfristig bereitgestellt wird und in kritischen Situationen nicht zurückgefordert 
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wird, wie es manchmal bei Bankkrediten der Fall ist, ergibt sich für das junge 

Unternehmen eine wesentlich höhere Planungssicherheit. Das macht das 

Unternehmen krisenfester, weil man nicht fürchten muss, Geldmittel vorzeitig 

zurückbezahlen zu müssen.  

Ich bin der Ansicht, wir setzen heute einen wichtigen ersten Schritt, um mit  

diesem Wagniskapitalfondsgesetz einen modernen, international üblichen 

rechtlichen Rahmen zu schaffen, damit österreichische Unternehmen auch diese 

Finanzierungsalternative nutzen können.  

Wir stärken dadurch den Wirtschaftsstandort Österreich nachhaltig, denn Fakt 

ist: Innovative Unternehmen wachsen schneller, schaffen mehr Arbeitsplätze 

und sind wesentlich krisenrobuster.  

Ich bitte daher um breite Zustimmung. – Vielen Dank. (Beifall bei Grünen und 

ÖVP.) 
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